
men abgeschlossen wurden, keine Asyl-
verfahren kennen? Offenbar verstoßen
auch europäische Staaten gegen das
strikte Refoulment-Verbot der Genfer
Flüchtlingskonvention – in Griechen-
land ist beispielsweise für Flüchtlin-
ge kein rechtsstaatliches Asylverfahren
gesichert, es gibt sogar ernst zu neh-
mende Berichte, dass die griechische
Küstenwache Flüchtlinge vor türki-
schen Inseln buchstäblich wieder ins
Meer geworfen hat. 

Auch die Etablierung der europäischen
Grenzschutzagentur FRONTEX und
vor allem ihre Praxis werfen drängende
Fragen auf – warum kommt trotz der
oben geschilderten Selbstverpflichtung
der EU der Aufgabenkatalog und die
Selbstdarstellung von FRONTEX ohne
jeglichen Bezug zu den Betroffenen

aus? Warum wird nicht einmal auf dem
Papier der Flüchtlingsschutz erwähnt,
wenn doch in öffentlichen Reden gern
betont wird, die Seepatroullien dienten
nicht zuletzt zur Rettung von Men-
schenleben? Auch ist es offenbar in der
Praxis von FRONTEX keinesfalls si-
chergestellt, dass in den gemischten
Migrationsströmen im Sinne der GFK
schutzbedürftige Personen Zugang zu
einem fairen und transparenten Verfah-
ren erhalten. Es ist zu bezweifeln, dass
sich diese Zustände bessern werden,
wenn Staaten wie Libyen oder Weiß-
russland womöglich mit der Durchfüh-
rung solcher Verfahren betraut werden.

Der gegenwärtige Stand der Diskussion
über die Konzepte, mit denen dem Phä-
nomen der irregulären Zuwanderung
begegnet werden soll, gibt mehr Anlass
zu Fragen, als dass bereits die Antwor-

ten gefunden wären. Die Kirche hat –
gemeinsam mit den Nichtregierungsor-
ganisationen – die Verantwortung, in
diesen Debatten für die individuellen
Rechte der Menschen einzutreten.
Menschen dürfen nicht in erster Line
als Arbeitskräfte oder Faktoren in der
Entwicklung ihrer Herkunftsstaaten ge-
sehen oder gar instrumentalisiert wer-
den. Wir müssen darauf achten, dass
sie bei der Suche nach besseren Lebens-
bedingungen für sich und ihre Familien
den notwendigen Schutz und Respekt
genießen.

■ Impulsreferat von Weihbischof Dr. Josef Voß,
Vorsitzender der Migrationskommission der
Deutschen Bischofskonferenz und des Katholi-
schen Forums Illegalität, gehalten am 5. März
2008 bei der Jahrestagung »Irreguläre Migra-
tion in europäischer Perspektive« in der Katho-
lischen Akademie Berlin.

Volker Roßocha 

■ Andere Länder, andere Heraus-
forderungen und Lösungen: So

lassen sich die verschiedenen Migra-
tionspolitiken der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union beschreiben. Wäh-
rend Deutschland über Jahrzehnte die
Tatsache der Einwanderung ignoriert
bzw. verleugnet hat und erst seit dem
Jahr 2000 offener über Zuwanderung,
Integration und die Steuerung der Er-
werbstätigenzuwanderung diskutiert,
haben Länder wie Großbritannien, die
Niederlande oder Frankreich eine lan-
ge Tradition bei der Anwerbung und
Aufnahme von Menschen aus Dritt-
staaten. 

Im Fokus der Europäischen Union
standen lange Zeit die Staatsangehöri-
gen der Mitgliedsstaaten und ihre Mög-
lichkeiten, in einem anderen EU-Land
zu leben und zu arbeiten. Vereinbart
wurden Regelungen zum Aufenthalt,
zum Sozialschutz oder auch zur Mög-
lichkeit der Unternehmen, in anderen
Ländern mit eigenen Arbeitskräften tä-
tig zu werden. Im Jahr 2001 legte die
Kommission – angesichts der Debatte
über die demographische Entwicklung

– einen ersten Vorschlag für die künfti-
ge Gestaltung eines Systems zur Zu-
wanderung von Erwerbstätigen vor. Sie
scheiterte mit diesem Versuch an den
unterschiedlichen Interessen der Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten. 

Nach einer Phase, in der vor allem Re-
gelungen für den Schutz von Flücht-
lingen, für den Familiennachzug und
den Aufenthalt von langfristig in der
EU lebenden Drittstaatsangehörigen
geschaffen wurden, widmete sich die
Kommission 2005 wieder der Frage
der Erwerbstätigenzuwanderung. Ein
Konsultationsprozess wurde mit einem
»Grünbuch über ein EU-Konzept zur
Verwaltung der Wirtschaftsmigration«
eingeleitet. Die Ergebnisse mündeten
im »Strategischen Plan zur legalen Zu-
wanderung«, der im Dezember 2005
vorgelegt wurde. 

Dieser Plan ist Grundlage für die Ent-
wicklung unterschiedlicher Richtlinien-
entwürfe der Kommission. Gleichzeitig
hat die Europäische Union nur einge-
schränkte Kompetenzen im Bereich der
Zuwanderung. Sie darf – auch nach
dem neuen EU-Vertrag – zwar eine ge-
meinsame Einwanderungspolitik ent-

wickeln, die eine Steuerung der »Mi-
grationsströme«, eine angemessene Be-
handlung von Drittstaatsangehörigen
sowie die Verhütung und Bekämpfung
illegaler Einwanderung gewährleisten
soll. Dennoch bleibt festgeschrieben,
dass die gemeinschaftliche Politik nicht
das Recht der Mitgliedsstaaten beein-
trächtigen darf, selbständig zu entschei-
den, wie viele Drittstaatsangehörige als
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einreisen dürfen. 

Der Widerspruch, einerseits eine ge-
meinschaftliche Zuwanderungspolitik
zu entwickeln, aber gleichzeitig die
Rechte der Mitgliedsstaaten nicht an-
zutasten, prägt die im Oktober 2007
vorgelegten zwei Richtlinienentwürfe
der EU-Kommission, denen in diesem
Herbst noch weitere folgen sollen. Vor-
gelegt wurden

1. der Richtlinienvorschlag »über ein
einheitliches Verfahren für eine kom-
binierte Erlaubnis für Drittstaatsan-
gehörige zum Aufenthalt und zur Ar-
beit im Gebiet eines Mitgliedsstaates
und über ein gemeinsames Bündel von
Rechten für Drittstaatsangehörige, die
sich rechtmäßig in einem Mitgliedsstaat
aufhalten« (Rahmenrichtlinie) und
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2.der Richtlinienvorschlag »über die
Bedingungen für eine Einreise und den
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
zur Ausübung einer hochqualifizierten
Beschäftigung« (EU Blue Card).

Kern der Rahmenrichtlinie ist das Ver-
fahren zur Erteilung einer kombinier-
ten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.
Das mit dem Zuwanderungsgesetz ge-
schaffene One-Stop-Government, das
nur noch ein behördeninternes Abstim-
mungsverfahren zwischen Ausländer-
behörde und Arbeitsagentur vorsieht,
stand wohl Pate bei den Überlegun-
gen der Kommission. Gleichzeitig sol-
len – wie schon aus dem Titel ersicht-
lich – Mindestrechte für Drittstaats-
angehörige geschaffen werden. Bei die-
sen allerdings bleiben offensichtlich 
die Antidiskriminierungsrichtlinien und
verschiedene internationale Konventio-
nen unberücksichtigt. So ist es den Mit-
gliedsstaaten beispielsweise erlaubt, den
Zugang zu öffentlichem Wohnraum
auf Drittstaatsangehörige zu beschrän-
ken, die sich schon länger als drei Jahre
rechtmäßig im Land aufhalten und das
Recht Mitglied einer Gewerkschaft zu
werden, kann auf Drittstaatsangehöri-
ge beschränkt werden, die in einem Be-
schäftigungsverhältnis stehen. In der
Folge könnten arbeitslos gewordene
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
am Gewerkschaftseintritt gehindert
werden. 

Im Mittelpunkt der EU Blue Card-
Richtlinie steht der Versuch, hochquali-
fizierten Beschäftigten die Einreise und
den Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat
zu erleichtern. Nach einer Aufenthalts-
zeit von zwei Jahren soll die Weiter-
wanderungsmöglichkeit in einen ande-
ren Mitgliedsstaat ermöglicht werden.
Um dem Subsidiaritätsprinzip Rech-
nung zu tragen, haben die Mitglieds-
staaten einerseits die Möglichkeit, ei-
genständig höhere Anforderungen an
eine hochqualifizierte Beschäftigung zu
stellen und eine Arbeitsmarktprüfung
einzuführen. Dieses gilt auch bei der
Weiterwanderung. Die im Aufenthalts-
gesetz vorgesehene Arbeitsmarktprü-
fung und das Vorrangprinzip können
somit bestehen bleiben. Die Bundesre-
gierung hat schon deutlich gemacht,
dass diese Regelung für sie von beson-
derer Bedeutung ist. Problematisch sind
auch die Regelungen zum Entzug der
Erlaubnis bei temporärer Arbeitslosig-
keit, denn bereits nach dreimonatiger
Erwerbslosigkeit kann der Status ent-
zogen werden.

Fraglich ist, ob – angesichts der im
neuen Aufenthaltsgesetz geforderten
Sprachkenntnisse als Voraussetzung für
den Ehegattennachzug – die Bundesre-
gierung den in der Richtlinie enthalte-
nen Regelungen zum Familiennachzug
zustimmt. Denn die EU-Kommission
will, dass eine Verpflichtung zur Teil-
nahme an einem Sprachkurs nur nach
der Einreise verlangt werden darf. 

Die vorgelegten Entwürfe folgen dem
Grundsatz der Steuerung der Zuwan-
derung nach dem jeweiligen aktuellen
Arbeitskräftebedarf. Sie stehen damit
im Gegensatz unter anderem zu den
Vorschlägen der Süßmuth-Kommission
zur Schaffung von Einwanderungsmög-
lichkeiten für Erwerbstätige mit ihren
Familien über das so genannte Punkte-
system. Und beide Entwürfe ermögli-
chen es den Mitgliedsstaaten, nach ei-
genen Maßstäben oder der jeweiligen
Regierungspolitik, von den vorgesehe-
nen Regelungen abzuweichen. Die Um-
setzung der Richtlinien würde somit
unterschiedliche Zuwanderungsbestim-
mungen zementieren, statt sie im Sinne
der Menschen möglichst einfach zu ge-
stalten. 

Skepsis ist daher angebracht: Die Richt-
linienentwürfe und die noch angekün-
digten Vorschläge ermöglichen zwar
der Wirtschaft unter bestimmten Vor-
aussetzungen ihren Fachkräftebedarf
durch die Zuwanderung aus Drittstaa-
ten zu decken, gleichzeitig aber schaf-
fen sie weder Rechtsklarheit für die
Einwandernden, noch die Möglichkeit,
sich dauerhaft in der EU nieder zu las-
sen. 

■ Kontakt: Volker Roßocha 
DGB-Bundesvorstand
Postfach 110372, 10833 Berlin
Tel.: 030 / 24 06 03 42 
volker.rossocha@dgb.de, www.dgb.de
Volker Roßocha ist Mitglied im Ökumenischen
Vorbereitungsausschuss.
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